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Vorbesprechung: 12.03.2010 (Achtung: Die Lehrveranstaltung findet trotz Rek-
torstag statt!) 
 
Voraussetzungen: Vorkenntnisse im Verfassungs- und Verwaltungsrecht sind erfor-
derlich. 
 
Anmeldung vom 13.02.2009 bis 23.02.2009 ausschließlich über univis. 
 
Abmeldung bis spätestens 31.03.2010 per Mail an rosemarie.plattner@univie.ac.at. 
 
Ziel der Lehrveranstaltung ist es, das Lösen komplexer verfassungs- und verwal-
tungsrechtlicher Sachverhalte zu erlernen und das fächerübergreifende Verständnis 
für verwaltungs- und verfassungsrechtliche Probleme gleichermaßen zu fördern. Die 
Pflichtübung dient insbesondere der Vorbereitung auf die Diplomprüfung aus Verwal-
tungsrecht/FÜM 3 im Juni 2010. 
 
Zeugnis:  Intensive mündliche Mitarbeit und eine positive Klausur. Die Lehrveran-
staltung kann entweder als Pflichtübung aus Verfassungsrecht oder als Pflichtübung 
aus Verwaltungsrecht angerechnet werden. 
 
Vorbereitungsunterlagen:   
 Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesverfassungsrecht10 (2007) 
 Walter/Mayer, Grundriss des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts8 

(2003) oder Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5 (2009) 
 Bachmann et al (Hrsg), Besonderes Verwaltungsrecht7 (2008) 
 Aktueller Gesetzestext 
 
Die Stoffabgrenzungen sind auf www.heinz-mayer.com abrufbar.  
 
Die Fälle für die jeweilige Pflichtübungsstunde werden rechtzeitig auf der 
Homepage unter www.heinz-mayer.com zur Verfügung gestellt.  
 

 

        Heinz Mayer eh 


